
Nicht klassifiziert Klassifizierte  
Einrichtung (commodo)

< 15 Mitarbeiter 1850 €/htva 2450 €/htva

< 100 Mitarbeiter 2150 €/htva 3250 €/htva

> 100 Mitarbeiter auf Anfrage auf Anfrage

Eric Scholer | Consultant SST - Partner | eric.scholer@esst.lu
+352  691  151  336 | 49, rue Gabriel Lippmann  |  L-6947 Niederanven

Kostenloser Vade-mecum Covid-19

Information und Sensibilisierung durch unser Vade-mecum 
Covid-19. Die aktuelle Version sowie alle Aktualisierungen 
werden Ihnen auf Anfrage kostenlos zugesandt:

https://esst.lu/vade-mecum-employeurs-covid-19/#vade-mecum

Kostenlose Covid-19-Schulungen

Schulungen werden einmal wöchentlich in der Öffentlichkeit 
und auf Anfrage für CoronaSST-Kunden organisiert.

Schulung 1

Die Verantwortung des Arbeitgebers hinsichtlich der 
Covid-19 Gesundheitskrisensituation

• 30-minütiges Webinar mit aktualisiertem  
 Schulungsmaterial

Schulung 2

Die Verantwortung der Fachkraft für Arbeitssicherheit, des 
Sicherheits- und Gesundheitsdelegierten, des betrieblichen 
Ersthelfers und des Covid-19-Referenten in Bezug auf  
die Covid-19 Gesundheitskrisensituation.

• Auf Basis von STI/STM-Schulungsmaterialien
• 30-minütiges Webinar mit aktualisiertem  
 Schulungsmaterial
• Am Ende der Ausbildung wird eine Wissensbewertung  
 durchgeführt
• Es wird ein Abschlusszeugnis ausgestellt

Schulung 3

Sicherheits-Viertelstunden (zu beachtende Anweisungen in 
Bezug auf Covid-19, Händewaschen, Tragen einer Maske, ...).

• Auf Basis von STI/STM-Schulungsmaterialien
• 30-minütiges Webinar mit aktualisiertem  
 Schulungsmaterial
• Am Ende der Schulung wird eine Wissensbewertung  
 durchgeführt
• Es wird ein Abschlusszeugnis ausgestellt

CoronaSST

Wir helfen Ihnen, das Arbeitsgesetz und insbesondere 
das DDR-Gesetz vom 17. April 2020, das speziell auf die 
Gesundheitskrise von Covid-19 zugeschnitten ist, einzuhalten.

Der Beitrag wird im PDF-Format realisiert und Sie können die 
Covid-19-Schulung kostenlos verfolgen.

Phase 1 : Vorläufige Analyse der Dokumente
• Auszug aus dem Handelsregister
• Einrichtungsgenehmigung
• Betriebsgenehmigung für klassifizierte Betriebe/ 
 Commodo-Betriebe (falls zutreffend)
• Name des benannten Arbeitnehmers und Sicherheits- 
 beauftragten (falls zutreffend)
• Bestandsaufnahme gefährdeter Positionen
• Berufliche Risikobewertung
• Interne Vorschriften (falls zutreffend)

Phase 2 : Video-Arbeitssitzung 
• Interview mit dem designierten Arbeiter / Covid-19  
 Referent / Delegierter für Gesundheit und Sicherheit
• Durchführung der Bewertung der berufsbedingten Risiken 
  im Zusammenhang mit Covid-19 einschließlich einer Diagnose 
  zur Einhaltung der Vorschriften zum Arbeitsschutz (deklarativ)
•  Identifizierung von Gefahrensituationen im Zusammenhang  
 mit Covid-19

Phase 3 : Aktualisierung der Bewertung des Arbeitsrisikos
• Mitverfassen der Bewertung der beruflichen Risiken unter  
 Verwendung von eSST monitoring

Phase 4 : Video-Arbeitssitzung
• Risikobewertung
• Plan zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
• Priorisierung von Korrekturmaßnahmen

COVID-19 EINHALTUNG
Um die Covid-19-Pandemie einzudämmen und gleichzeitig die Wirtschaft wieder anzukurbeln, ändert die groß- 
herzogliche Verordnung vom 17. April 2020 die Arbeitsorganisation jedes Unternehmens, das seine Tätigkeit wieder  
aufnehmen möchte, erheblich.
eSST, seit 2016 im Bereich Arbeitsschutz und -sicherheit aktiv, hat mehrere Lösungen entwickelt, um Sie in  
die Konformität zu bringen.
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